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SOG Vorstand

Unbestrittene bodengestützte
Luftverteidigung
Die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) fordert mehr
Informationen und Transparenz rund um die Sistierung des Projekts
BODLUV 2020 sowie die laufenden Untersuchungen. Die Arbeiten
im Projekt zwecks Erneuerung der bodengestützten Luftverteidigung
müssen baldmöglichst wieder aufgenommen werden.

Oberst i Gst Stefan Holenstein
Präsident SOG

Die Schweizer Ar-
mee muss sowohl den
Schutz des Schweizer

Luftraums als auch
die Abwehr von Be-

drohungen aus der
Luft sicherstellen. Für
die luftgestützte Luft-
Verteidigung sind die

F/A-18 Hornet und die zu ersetzenden

F-5 Tiger im Einsatz. Bezüglich der bo-
dengestützten Luftverteidigung verfügt
die Luftwaffe heute in geringer Anzahl
über die drei Waffensysteme mittlere Flab-

Kanone (Kaliber 35mm) sowie Rapier-
und Stinger-Lenkwaffen. Diese drei Syste-

me kurzer Reichweite (TRIO) stehen am
Ende ihrer Einsatz- und Lebensdauer. Sie

können heutige Angriffswaffen nur sehr

beschränkt abwehren.

Bedarf unbestritten

Das Projekt BODLUV 2020 hat zum
Ziel, die Grundlagen für die künftige bo-

dengestützte Luftverteidigung zu erarbei-

ten und das entsprechende Flab-System
zu evaluieren. Die Projektierungs-, Erpro-
bungs- und die Beschaffungsvorbereitun-

gen waren in vollem Gange, als der Chef
VBS, Bundesrat Guy Parmelin, am 22.
März 2016 das Projekt überraschend sis-

tierte.
Eine stringente und nachvollziehbare

Begründung für diese Sistierung ist bis
heute ausgeblieben, was weiteren Nähr-
boden für Gerüchte und Mutmassungen
schafft. Mit der Sistierung setzte der Bun-
desrat eine Administrativuntersuchung in
Gang, die den Beschaffungsprozess durch-
leuchten soll. Des Weiteren führt die par-
lamentarische Geschäftsprüfungskommis-
sion eine Inspektion durch. Parallel dazu
hat die Militärjustiz eine Strafuntersu-

chung wegen den Indiskretionen einge-
leitet. Per 29. April 2016 wurde zudem
der Vertrag mit dem Generalunternehmer
Thaies, welcher den Beschaffungsprozess
durchführen sollte, aufgelöst.

Informationsmanko
verstärkt Unsicherheit

Die SOG bedauert dieses Informati-
onsmanko und zeigt sich unzufrieden,
dass sowohl über die Gründe der Sistie-

rung als auch über das Thema bodenge-
stützte Luftverteidigung generell bis zum
Abschluss der Administrativuntersuchung

«Eine Armee braucht
eine leistungsfähige

bodengestützte
Luftverteidigung.»

- voraussichtlich im September 2016 -
der Mantel des Schweigens gelegt wird.
Diese passive Informationsstrategie des

VBS fördert die Unsicherheit in Offiziers-
kreisen und ist wenig vertauensfördernd.

Aus Sicht der SOG besteht deshalb

dringender Informations- und Aufklä-
rungsbedarf gegenüber den Offizieren
und der Öffentlichkeit. Für die SOG ist
es unbestritten, dass es einen Ersatz für
das heutige, veraltete und in der Feuer-
kraft bereits stark reduzierte bodenge-
stützte Luftverteidigungssystem braucht.
Es ist ein Schlüsselsystem für den Ob-
jekt- und Raumschutz. Ist dieser Schutz

vom Boden aus nicht gewährleistet, macht

es wenig Sinn, neue Kampfflugzeuge, neue
Artillerie oder leistungsfähigere Panzer zu
beschaffen. Diese kämen ohne einen ef-
fektiven und effizienten Schutz durch die

bodengestützte Luftverteidigung kaum
oder gar nicht erst zum Einsatz.

Fazit: Die Schweizer Armee braucht
eine bodengestützte Luftverteidigung für
kurze und mittlere bis grössere Einsatz-
distanzen, die bei jedem Wetter sowie bei

Tag und Nacht ihre Leistung im Verbund
mit luftgestützten Mitteln und im Zu-
sammenspiel mit den weiteren Sensoren

und Effektoren der Armee voll entfalten
kann.

Rasche Wiederaufnahme
des Beschaffungsprozesses

Es gilt nun, den Blick konsequent nach

vorne zu richten. Die Indiskretionen sind

zu eruieren und hart zu sanktionieren.
Auch dass die Beschaffungsprozesse in der

Administrativuntersuchung gründlich un-
ter die Lupe genommen werden, um in
künftigen grossen Beschaffungen mög-
liehe Fehler zu vermeiden, ist nachvoll-
ziehbar. Allerdings müssen diese Unter-
suchungen zügig durchgeführt werden.

Wichtig ist, dass das Projekt BODLUV
2020 zum Ersatz der heutigen, veralteten

bodengestützten Luftverteidigung unver-
züglich und mit Nachdruck wieder auf-

genommen wird.
Dabei ist auch die Politik gefordert.

Sie muss in absehbarer Zeit dafür ein-
stehen, dass die Kreditreste, die im Rüs-

tungsprogramm 2017 aufgrund der Pro-

jektverzögerung anfallen, zu einem späte-
ren Zeitpunkt der bodengestützten Luft-
Verteidigung wieder zugesprochen wer-
den, allenfalls als Zusatzausgaben neben
anderen wichtigen grossen Beschaffungs-
vorhaben der Armee.

Schliesslich erwartet die SOG, dass das

VBS und die Armee offene Fragen im
Hinblick auf künftige, grosse Rüstungs-
vorhaben, wie z.B. neue Kampfflugzeu-
ge, Artillerie oder Kampfpanzer, aktiver
kommuniziert. Nur so kann die Notwen-
digkeit für diese Beschaffungsvorhaben
verständlich gemacht und in der Bevölke-

rung nachhaltig verankert werden.
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